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Ordnung zur Regelung von Einsichts- und Auskunfts-
rechten von Betroffenen sexuellen Missbrauchs und 

Dritten in Sachakten des Bistums Trier  
Vom 14. Februar 2025 (KA 2025 Nr. 81) 

 
 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt Einsichts- und Auskunftsrechte von Betroffenen sexuellen 
Missbrauchs (Betroffene) und Dritten in Sachakten des Bistums Trier. 

(2) Als Betroffene im Sinne dieser Ordnung gelten Personen ab dem Zeitpunkt der 
Bestätigung der Plausibilität eines Hinweises gemäß Ziffer 20 der Interventions-
ordnung für das Bistum Trier in seiner jeweils gültigen Fassung1. 

(3) Dritte im Sinne dieser Ordnung sind Personen, die ein eigenes Recht im Sinne 
des § 4 geltend machen können.  

(4) Die Rechte zur Einsichtnahme in bereits archivierte Sachakten sind gesondert in 
der Anordnung über die Sicherung und Nutzung der Archive der katholischen Kir-
che (Kirchliche Archivordnung – KAO)2 geregelt.  

(5) Diese Ordnung regelt keine Einsichts- und Auskunftsrechte von Betroffenen oder 
Dritten in Personalakten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bistums Trier.  

(6) Die Rechte zur Einsichtnahme in Personalakten und auf Auskünfte aus den Per-
sonalakten von Klerikern sind gesondert in der Personalaktenordnung (PAO)3 ge-
regelt. Demnach besteht grundsätzlich ein Auskunftsrecht für Betroffene in diese 
Akten, wenn diese auf konkrete Anfragen hin eine Auskunft beantragen (§ 15 
PAO). 

(7) Die Bestimmungen der Ordnung zur Regelung von Einsichts- und Auskunftsrech-
ten für die Kommissionen zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs Minderjähriger 
und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener, für Forschungszwecke und für 
Rechtsanwaltskanzleien in Bezug auf Sachakten, Verfahrensakten und vergleich-
bare Aktenbestände der laufenden Schriftgutverwaltung (OEAS) bleiben unbe-
rührt. 

 
§ 2 Verhältnis zum KDG 

(1) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten finden das Gesetz über den 
Kirchlichen Datenschutz (KDG) und die zu seiner Durchführung ergangenen Vor-
schriften, insbesondere die Durchführungsverordnung zum Gesetz über den 
Kirchlichen Datenschutz (KDG-DVO) in ihrer jeweils geltenden Fassung Anwen-
dung.  

(2) Personen, denen personenbezogene Daten durch die Gewährung von Einsicht 
in oder die Erteilung von Auskünften aus Sachakten offenbart werden, müssen 
auf die Vertraulichkeit im Umgang mit diesen Daten verpflichtet werden, sofern 
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sie nicht einer entsprechenden gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterlie-
gen. Das Nähere regeln die Richtlinien zur Regelung des Verfahrens zur Akten-
einsicht und Aktenauskunft an betroffene Personen und Dritte. 
 

§ 3 Einsichts- und Auskunftsrechte von Betroffenen in Sachakten 

(1) Betroffene haben ein Einsichtsrecht in und ein Auskunftsrecht aus Unterlagen von 
Sachakten, die einen Bezug zu dem sie betreffenden Missbrauchsvorwurf oder 
der Missbrauchstat haben. Sachakten i. S. dieser Ordnung sind insbesondere 

• Verfahrensakten der oder des Interventionsbeauftragten des Bistums Trier ge-
mäß § 1 Abs. 3 der Richtlinien zur Regelung des Verfahrens zur Akteneinsicht 
und Aktenauskunft an Betroffene sexuellen Missbrauchs und Dritte, 

• vergleichbare Aktenbestände der laufenden Schriftgutverwaltung i. S. der Ord-
nung zur Regelung von Einsichts- und Auskunftsrechten für die Kommissionen 
zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs Minderjähriger und schutz- oder hilfe-
bedürftiger Erwachsener, für Forschungszwecke und für Rechtsanwaltskanz-
leien in Bezug auf Sachakten, Verfahrensakten und vergleichbare Aktenbe-
stände der laufenden Schriftgutverwaltung (OEAS) 

• sowie Unterlagen gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 3-6 Allgemeines Dekret über die 
Verwaltung des Geheimarchivs (ADVG), vorbehaltlich staatlicher Vorgaben 
sowie entgegenstehender Rechte Dritter (z. B. Urheberrechte), die gemäß § 4 
Abs. 3 lit. a ADVG verwaltet werden. 

(2) Im Rahmen der Einsichtnahme sind die personenbezogenen Daten Dritter, mit 
Ausnahme derjenigen der beschuldigten Personen sowie in Verantwortung ste-
henden Personen des Bistums Trier, vor der Kenntnisnahme zu schützen. Dies 
erfordert gegebenenfalls eine Anonymisierung oder eine Pseudonymisierung der 
personenbezogenen Daten Dritter vor der Einsichtnahme.  

(3) Der Einsicht nehmenden Person ist das Erstellen von Aufzeichnungen (z. B. Ab-
schriften, Ton- oder Bildaufzeichnungen) von den ihr zur Einsichtnahme vorge-
legten Unterlagen untersagt. Soweit es im Einzelfall rechtlich zulässig ist, erstellt 
das Bistum auf Antrag Kopien und händigt sie der Einsicht nehmenden Person 
aus.  

(4) Der Ablauf der Einsichtnahme und der Auskunftserteilung wird durch eine Ver-
waltungsvorschrift des Bischöflichen Generalvikars genauer geregelt.4  

(5) Auf Wunsch der Betroffenen ist die Auskunft durch eine Notarin oder einen Notar 
zu erteilen. Diese sind als Berufsgeheimnisträgerinnen und Berufsgeheimnisträ-
ger in besonderem Maße auf die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und 
der Achtung der Persönlichkeitsrechte Dritter verpflichtet. Sie erhalten in nicht 
anonymisierter oder pseudonymisierter Form Einsicht in die betreffenden Sach-
akten und erteilen im Anschluss die gewünschte Information unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 
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§ 4 Einsichts- und Auskunftsrechte Dritter in Sachakten 

(1) Dritte haben ein Einsichtsrecht in und ein Auskunftsrecht aus Unterlagen von 
Sachakten, sofern sie einen Bezug zu dem verstorbenen Betroffenen, dem be-
treffenden Missbrauchsvorwurf oder der Missbrauchstat haben. Dritte sind insbe-
sondere Ehepartnerinnen und Ehepartner, Lebenspartnerinnen und Lebens-
partner nach Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) oder in lebenspartnerschafts-
ähnlicher Gemeinschaft lebende Lebensgefährtinnen und Lebensgefährten, Kin-
der, Eltern und Geschwister.  

(2) Dritte müssen mit Antragstellung schriftlich darlegen, dass die Einsicht und Aus-
kunft zur Verfolgung eines noch nicht verjährten geerbten Schmerzensgeldan-
spruchs oder zur Abwehr einer Beeinträchtigung des postmortalen Persönlich-
keitsrechts des Betroffenen erfolgt.  

(3) Die Regelungen des § 3 Abs. 2 bis 5 gelten entsprechend.  
 

§ 5 Schlussbestimmungen 

(1) Diese Ordnung tritt am 1. April 2025 in Kraft.  

(2) Sie soll spätestens nach Ablauf des zweiten Jahres ihrer Geltung einer Prüfung 
unterzogen werden.  

 
Trier, den 14. Februar 2025  
 
 
(Siegel) 
 
Dr. Stephan Ackermann 
Bischof von Trier 
 
 
1 Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger 
Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst (Interventionsordnung), in: 
KA 2020 Nr. 2, KA 2022 Nr. 278.  
2 Anordnung über die Sicherung und Nutzung der Archive der katholischen Kirche (Kirchliche Archivord-
nung – KAO), in: KA 2014 Nr. 60, KA 2016 Nr. 227.  
3 Ordnung über die Führung von Personalakten und Verarbeitung von Personalaktendaten von Klerikern 
(Personalaktenordnung), in: KA 2021 Nr. 259.  
4 KA 2025 Nr. 83 

 
 


